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EU  -  Fz  -  Wi 

Unterrichtung 
durch die Europäische Kommission 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zur Errichtung einer 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und 

die betriebliche Altersversorgung), der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), der 

Verordnung (EU) Nr. 345/2013 über Europäische Risikokapitalfonds, der Verordnung (EU) Nr. 

346/2013 über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum, der Verordnung (EU) Nr. 

600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) 2015/760 über europäische 

langfristige Investmentfonds, der Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei 

Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der 

Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und der Verordnung (EU) 2017/1129 

über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum 

Handel auf einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist 

COM(2017) 536 final; Ratsdok. 12420/17 

Fristablauf für die Subsidiaritätsstellungnahme: 11.01.18



Die Vorlage wurde am 1. November 2017 ebenfalls von der Bundesregierung gemäß § 2 EUZBLG 
übermittelt. 
Vom erneuten Umdruck wird abgesehen. 
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Übermittlung gemäß dem im Protokoll (Nr. 2) zum Vertrag über die Europäische Union
und zum Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgesehenen Verfahren

über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit

 
 
Betreff: COM(2017) 536 final, 20.9.2017
 
 
Die Kommission teilt hiermit mit, dass alle Sprachfassungen des genannten Entwurfs eines
Gesetzgebungsakts den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten und den Kammern der nationalen
Parlamente zugeleitet wurden.
 
Mit dem vorliegenden Schreiben wird das im Protokoll (Nr. 2) vorgesehene Verfahren über die
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eröffnet.
 
Sie können innerhalb von acht Wochen1 ab dem Datum dieses Schreibens in einer begründeten
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission
darlegen, weshalb der Entwurf Ihres Erachtens nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.
 
 

Für den Generalsekretär
 

Jordi AYET PUIGARNAU

 

Direktor

1 Der Zeitraum vom 1. bis 31. August wird bei der Berechnung des Acht-Wochen-Zeitraums nicht berücksichtigt.
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